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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates

(Vom 26. August 1966)

Der Bundesrat hat Herrn Jean Humbert, Botschafter in Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua und Salvador, als Botschafter ebenfalls in Panama
akkreditiert. Sein Wohnsitz bleibt Guatemala.

(Vom 3I.August 1966)

Der Bundesrat hat folgende Ernennungen vorgenommen :
Herrn Anton Ganz, zurzeit schweizerischer Botschafter in der UdSSR und

in der Mongolischen Volksrepublik, zum ausserordentlichen und bevollmäch-
tigten Botschafter in Algerien;

Herrn August Lindt, zurzeit Delegierter für technische Zusammenarbeit
beim Politischen Depaitement, zum Botschafter in der UdSSR;

Herrn Sigismund Marcuard, zurzeit schweizerischer Botschafter in Algerien,
zum Delegierten für technische Zusammenarbeit beim Politischen Departement ;

Herrn Henri Monfrini, zurzeit Regionalvertreter für das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen in Gabon und in der Zentralafrikanischen
Republik, zum ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter in der
Elfenbeinküste.

Seine Exzellenz Herr Nabi Youla, hat dem Bundesrat sein Beglaubigungs-
schreiben als ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Republik
Guinea bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft überreicht.

Seine Exzellenz Herr Alberto Soto de la Jara, hat dem Bundesrat sein Be-
glaubigungsschreiben als ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschafter
der Republik Peru bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft überreicht.

(Vom 2. September 1966)

Dem Kanton Graubünden wurde an die Kosten der Waldzusammenlegung
in der Gemeinde Obersaxen ein Bundesbeitrag bewilligt.
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